
 
 

 

 

 

Aufnahmeantrag                                                        

 

Name, Vorname: ……………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum, -ort: …………………………………………………………………………………………………… 

Beruf: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax: ……………………………………………………………………………………………...……………………… 

Handynummer: ………………………………………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Anschrift: ………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Neue Ufer Wuppertal e.V. als 

☐ Vollmitglied (Mitgliedsbeitrag 24,00 € pro Kalenderjahr) 

☐ Fördermitglied: Ich zahle freiwillig ………… € pro Kalenderjahr 

 

Zu welchem Datum möchten Sie eintreten?  

☐ noch in diesem Jahr 

☐ zum Beginn des kommenden Jahres 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zur internen Datenverarbeitung  
elektronisch gespeichert und für Vereinszwecke verwendet werden (§ 4 BDSG). 

 

Raum für individuelle Anmerkungen: 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ……………………………………………… 

Ort, Datum     Unterschrift  

 



 
 

 

 

 

Allgemeine Informationen für Antragsteller auf Mitgliedschaft  

Der im August 2014 gegründete Verein „Neue Ufer Wuppertal“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Wupper und 
ihr Umfeld zu einem lebenswerten Stadtraum zu entwickeln. Die Satzung des Vereins können Sie über 
unsere Internetseite www.neue-ufer-wuppertal.de abrufen oder per Email unter info@neue-ufer-
wuppertal.de anfordern.  

Der Verein hat Fördermitglieder und Vollmitglieder. Vollmitglied des Vereins können alle voll 
geschäftsfähigen, natürlichen Personen werden. Fördermitglied des Vereins können sowohl alle voll 
geschäftsfähigen, natürlichen Personen werden als auch juristische Personen, nicht rechtsfähige Vereine, 
Handelsgesellschaften, Körperschaften öffentlichen Rechts und andere Personenvereinigungen (auch 
BGB-Gesellschaften).  

Alle Mitglieder haben Stimmrecht auf den Mitgliederversammlungen. Nur Vollmitglieder besitzen das 
aktive und passive Wahlrecht.  

Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein. Hierzu ist der ausgefüllte Aufnahmeantrag 
vorzulegen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Eintritt wird erst mit Zugang einer 
schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam. 

Der Mitgliedsbeitrag für das Eintrittsjahr ist unabhängig vom Datum des Eintritts in voller Höhe zu 
entrichten.  

 


